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In ren obiger aArtyrer ein, und Abt Urolfus baute 800 auf
einer Beſitzung des 0  EI. Nieder⸗

＋ im Antieſen-⸗Thale dem
hl Mauritius zu Ehren die1 Urolfesmunſtiure, Aurolz⸗
münſter Zu Nusdorf Ater⸗See iſt die Kirche demſelben Heiligen
eweiht, und eS läſst ſich mit CT Wahrſcheinlichkeit behaupten, daſs
dort Ufer des Er⸗

ees, ähnlich wie Traun⸗See, vor der
Zeit der Magyaren⸗Einfälle ern Benedictiner⸗Kloſter beſtanden habe,
welches nach ſeiner Zerſtörung nicht mehr aufgerichte worden iſt
Im Kürn⸗Thale bberha ring In Niederbayern entſtan inter dem
Einfluſſe der Benedictiner⸗Mönche des benachbarten 0  E*. Asbach
IM 0  ale die St Mauritius⸗Kirche 3 Münichheim; in der
Ugsburg erho ſich das Chorherrenſtift St oriz Alle dieſe Kirchen
zeugen für ein ohe Alterthum.

Paſtoral⸗Fragen und *  —  Fülle
(Gewiſſensfall uber teheund Civilſcheidung.

amillus, Katholik, hat ſich A., die Tridentiniſche orſchri
über den Eheabſchluſs verkündet worden iſt 3u einer Zeit, als die
Proteſtanten längſt Im Beſitzſtande eigener Religionsübung und
Gemeindeordnung waren, mit Caja, einer Proteſtantin, bürgerlich
und vor dem proteſtantiſchen Prediger verehelicht. Später wird dieſe
Ehe bürgerlich 9  ennt, und Camillus nimmt Ludovica, eine Katholikin,
bürgerlich zur Ehe Im erlauſe der Zeit wechſelt das ſo angetraute

11 den Wohnſitz Nach langem ehelichen Zuſammenleben möchten
ſich doch ſchließlich eide, oder wenigſtens die Frau, mit ihrem Ge⸗
wiſſen abfinden. Was iſt da thun Uunter gewöhnlichen Lebens⸗
verhältniſſen der beiden; Im Falle eintretender Todesgefahr des
einen der beiden Theile?

Erörterung und Löſung des vorgelegten Falles.
Zuerſt wollen wir eine ſehr unwahrſcheinliche, doch

nicht abſolut unmögliche Unterſtellung machen, E die günſtigſte
Löſung ermöglichen würde, nämlich, daſs die er Ehe des amillu
ungiltig wäre. ſt das wirklich der Fall, dann kann die zweite Ehe
wenigſtens giltig gemacht werden; ſie müſste aber auch noch giltig
gemacht werden, weil ſie chon der nicht beobachteten Triden⸗
tiniſchen Form vor ott und der1 von Anfang ungiltig war
und ungiltig e. * ſei denn, QAmillu und Ludovica hätten ihren
Wohnſitz jemals dort genommen, auch rein atholiſche Ehen giltig
geſchloſſen werden können ohne Pfarrer und Zeugen, ud elde hätten
In dieſem Bewuſstſein und mit dem Bewuſstſein der bisherigen Un⸗
giltigkeit threr Ehe, Unter ſich den Eheconſens erneuert oder nur
das eheliche Leben In der 1—1 Ahre Eheleute 3u ſein, fortgeſetzt.
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Nur I dieſem Falle wäre die zweite Ehe chon revalidiert; on be
dürfte ſie noch der Revalidation, auch die V Ehe ungiltig war
Un 19 iſt u u die E ſchon weil die Triden  2  2
tiniſche Form beim Abſchluſſe Unterblieb Denn hier Aben wir erne
Miſchehe Dieſe iſt aber wenigſtens den F  S  ällen giltig, rein pro⸗
teſtantiſche Ehen behufs Giltigkeit die Tridentiniſche Form NI
gebunden ſind (vgl. ehmku  L 60 IOT II 783) Daſs dieſer Fall
I hen wie obige wirklich vorliege, dafür ieg meines Wiſſens zwar keine
allgemeine Entſcheidung des römiſchen Stuhles vor; allein eS iſt doch
die allgemeinere, man darf bh agen heutzutage herrſchende Meinung
der Theologen, und mehrere Entſcheidungen des römi  en Stuhles
oder der römiſchen Congregationen cheinen durchaus auf der nter⸗
ſtellung Uzen daſs derartige Ehen giltig ſeien Keinenfalls könnte
die vorliegende Ehe wiſchen Camillus und Caja auf Grund der nicht
eingehaltenen Tridentiniſchen Form als Ungiltig behandelt werden

nicht Rom ſelbſt den ru der Ungiltigkeit würde gefällt
aAben ngiltig würde aber dieſe ede ſtehende Ehe ſein a)
ich mit Sicherheit herausſtellte, daſs Caja nicht giltig getauft
wäre (vgl 75275 wenn ſich mit Sicherheit nachweiſen
ließe, daſs entweder Camillus oder Caja Iun der feſten Ueberzeugung
geweſen wären, ſie könnten giltige Ehe M der Weiſe, Wie ſie *
gethan, nicht abſchließen oder enn überhaupt die wirkliche Abſicht
Enmer wahren Ehe bei Camillus oder Caja gefehlt 0 und während
thre Zuſammenlebens nie rectificiert worden wäre

Doch Wie geſagt teſe Unterſtellung iſt nwahrſcheinlich
und bedarf eine weiteren Eingehens auf ſie nicht ſie ſich
dennoch als wirklich herausſtellen: ſo dürfte auch dann, mit Ausnahme
des Falles naher Todesgefahr, 3u Eener Revalidation der zweiten Ehe
nicht geſchritten werden, bevor vonſeiten des zuſtändigen Ordinariates
die Entſcheidung vorläge.

In ähnlicher Weiſe würde die Möglichkeit Revalidation
der weiten Ehe gegeben ſein wenn Caja unterdeſſen geſtorben ware
IN der Unterſtellung jedo daſs teſe er Ehe wiſchen Camillus
nd Caja giltig war waren dann mehrere Hinderniſſe vor der
(validation der n Ehe zu beſeitigen nd darum Ern anderes
Verfahren INI Fall der Todesgefahr Ein nderes außer dem Fall
der Todesgefahr latze

a) Selbſt wenn nach erkanntem ode der Caja amillu und
Ludovica ſo viel ihnen läge wahre eleute hätten ſein wollen
ſo ſtände der Wirkſamkei eme ſolchen gegenſeitigen Willensactes
nicht Uur die Clandeſtinität (falls nämlich der jetzige ohnſitz des
Camillus und der Ludovica dem Tridentiniſchen egeſe unterſtehen)/,
ondern auch das impedimentum (adulterii CUINL mMatri-
IIIOIIII 1011 Dromissione tantum Sed attentatione) entgegen. Nur
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im Falle, daſs jetzigen Wohnſitz des Camillus und der Ludovicadie Tridentiniſche Vorſchrift auch ni für Katholiken publiciert wäre,und daſs die beiden, Camillus und Ludovica, vom Iimpedimentumcriminis gar keine Kenntnis gehabt hätten, wäre es nicht ſo un⸗wahrſcheinlich, daſs Un eine wie bben unterſtellte gegenſeitigeWillenserklärung, wahre Eheleute zu ſein, ern unerlaubter,aber doch giltiger Eheabſchluſs zuſtande gekommen wäre Alsdann
würde da Aergernis bweit das Vorleben der beiden Ehegattenruchbar wäre, wieder gut zu machen ſein; darnach önnte aufWunſch ogar zur Einſegnung der Ehe geſchritten werden. Doch würde
vor der Oeffentlichkeit immer, und auch für das 0 Gewiſſens⸗brum ad cautelam. eine Dispens impedimentum cCriminis
erforderli ſein Der Oeffentlichkeit des bisherigen Aergerniſſes halberwürde, venn dieſe vorliegt, vom kirchlichen Gerichte, vor das die
Angelegenheit aus ſich gehört, auch wohl auf zeitweilige Trennunggedrungen und erſt daraufhin die Dispens und öffentliche Re
validierung der Ehe gewährt werden. Entzieht ſich jedoch die Sacheder Oeffentlichkeit, dann önnte man Im bloßen Gewiſſensforum die
Fortſetzung des ehelichen Lebens bis zur völligen Bereinigung wohlabrathen, doch nicht abſolut verbieten, fall  3 wie oben, die
ſcheinliche Revalidation der Ehe nach erlangter Sicherheit über den
Tod der Caja ſchon ſtattgefunden

Es iſt dieſe Löſung In Ctwas u erhärten. Sie hängt weſentlichab von der Tragweite des impedimentum criminis. ob nämli dieſesEhehindernis, vorhanden 3u ſein, gewuſs werden muf  D Die
verbreitetere Anſicht iſt freilich, daſs der allgemeine rundſatz

9 auchhier Anwendung finde, nach welchem die ſogenannten 16  68 Irritantes
auch auf die Uum das Geſetz nicht Wiſſenden ihre volle Wirkung aus
üben (ogl Gury II II 288, Qrc II 2038, Le mkuhl II I. 770),und die Praxis der römiſchen Tribunale iſt die, daſs un betreffendemFalle Dispens nachgeſucht und erthei werde Darum dürfte,ein ſolcher Fall vor öffentlichem Forum zu bereinigen 3  wäre, einer
Dispens nicht abzuſtehen ſein; auch Im bloßen Gewiſſensforum iſtſie immerhin größerer Sicherheit halber räthlich. Allein bedeutende
Theologen, ſeit Jahrhunderten bis zur Gegenwart, behaupten dennochNi Ohne wichtigen Grund, daſ

O, wenn beide Ehewerber jenemkirchlichen Geſetz und trennenden Ehehinderniſſe nichts gewuſst aben,dieſes Hindernis, eil eS vorzugsweiſe den Strafcharakter und.Ute 8 ſcheine, einer ungewöhnlich großen Strafe an ſich that⸗ächlich nich wirkſam ſei Vgl Auctoren Auch die Praxisder kirchlichen Tribunale iſt kein genügender Beweis, daſs jene andere
mit dieſer Praxis nich übereinſtimmende Anſicht unannehmbar iſtdafür darf als vollgiltiger Zeuge Benediet XIV gelten In ſeinenJuaest. 50 183 II 2 woO C entſchieden eugnet, daſs aus

Linzer „Theol  prakt. Quartalſchrift“ 1891. 55
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der Dispensertheilung von einer Strafe oder einem Hindernis auf
die Exiſtenz der Strafe oder des Hinderniſſes mit Sicherheit geſchloſſen
werden könne. aQher nöchten wir 8 für zuläſſig rachten, daſs
wenigſtens Im Nothfalle und bis auf eine ſpäter erfolgende ſichere
Dispens von jener milden Anſicht auch praktiſch Gebrauch gemacht
würde, zumal da bei probabeln Beſtand der Ehe In dieſem Falle das
eheliche Leben nicht gerade unerlaubt zu nennen iſt (Vgl P

II 905 906.)
b) Im Falle eintretender Todesgefahr des einen der beiden

Betheiligten, des Camillus oder der Ludovica, würde ſich die ganze
Angelegenheit raſch und einfach erledigen laſſen Bekanntlich können
4 Decerets vom Febr 1888 für 0  4  E die
Ordinariate allen öffentlichen, rein kirchlichen Ehehinderniſſen,
mit Ausnahme der Hinderniſſe der Prieſterweihe und des erſten
Grades ehelicher Verſchwägerung H erader Linie, dispenſieren,
beziehungsweiſe die Dispensbefugnis geben und nach Erklärung
des eiligen Officium vom ärz 1889 den Pfarrern die all⸗
gemeine Befugnis für alle vorkommenden Fälle, anderen Clerikern
(NB auch Nicht⸗Prieſtern) nur von Fall Fall QAmit Are alſo
die Leichtigkeit gegeben, das Hindernis des Verbrechens Er zu
beſeitigen; der Einhaltung der Tridentiniſchen Form,
der Gegenwart des arrer und anderer Perſonen als Zeugen der
Conſenserneuerung kann an ſich nicht Abſtand genommen werden;
eS ieg azu weder rund, noch Befugnis vor Die ſo weitgehende
den Ordinariaten ertheilte efugnis ſpricht von öffentlichen Ehe
hinderniſſen bei Solchen, die bisher in bewuſst ungiltiger Ehe,

Im Concubinate lebten nd hat den Zweck, „Ut morituri IN
Anta temporis angustia III faciem Heclesiae rite cOpulari t DrO-
priae C(COnsceientiae Consulere valeant“. Das II faciem Heclesiae
chließt die Einhaltung der von der Kirche geforderten Form ein;
dadurch wird m einem olchen Fall zugleich das öffentlich gegebene
Aergernis geſühnt oder wenigſtens der Grund zur Sühnung gelegt

me edenken machende Möglichkeit iſt aber In dem uns be⸗
ſchäftigenden Falle des Camillus und der Ludoviea nicht ausgeſchloſſen
Rehmen wir 0  . dem etzigen Wohnort der eiden ſei deren

U Verhältniſſe nichts bekannt; ſie gälten als höchſt
achtbare eleute; amillu wolle aher auch Am Todesbette der
Ludovica von irgend einer Conſenserneuerung vor Zeugen nichts
wiſſen Was ann

An ſich würde das zufällige Geheimſein der unerlaubten Ver⸗
bindung des Camillus und der Ludovica an der eigentlichen Sach⸗
lage nichts ändern. Seiner (atur nach iſt das Ehehindernis ein
öffentliches, 68 iſt aus den Gerichtsaeten des früheren Wohnſitzes
erſichtlich und erweisbar. Darum waäre auch die Weigerung der
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Zulaſſung zweier Zeugen, welche unterdeſſen zur Verſchwiegenheitſtreng gehalten wären, ſeitens des Camillus unberechtigt und un-
vernünftig. Die ur oben erwähntes Decret ertheilte Dispens  2befugnis der öfe erſtreckt ſich in der That nicht darauf, dem
Camillus das Hinzuziehen von Zeugen erlaſſen. Wenn nun aber
wegen ſolcher thatſächlichen Weigerung die dem ode nahe Ludovica
VIi ſteter Gefahr 3 ſündigen bliebe: wäre dann dieſe große,vielleicht äußerſte Noth kein Mittel? Für ſolchen 0  7 agenwir entſchieden: Weil zwar nicht die juridiſche, doch aber die
thatſächliche Oeffentlichkeit fe ſo darf auf dieſen Fall angewendewerden, was der Alfons lib 1122 von der Dispensbefugnisder Biſchöfe ſagt, indem ihnen dieſelbe einfachhin beilegt fürgeheime Fälle; ihrem eſen nach beruht ſie auf der Epikie: dieſereicht ſoweit, als die Noth und als die kirchliche Machtbefugnisreicht Daſs etztere aber ſich auch auf die Einhaltung der Triden
tiniſchen Form erſtreckt, iſt klar In ſolch bhem Nothfall könnteOmi die Conſenserneuerung vor dem Beichtvater genügen. une
Conſenserneuerung müſste aber auch Jum allermindeſten ſtattfinden.Die sanatio In radicée iſt der Sachlage nach ausgeſchloſſen Es
eben jede radix. E geheilt werden könnte, nämlich jeder gen⸗ſeitig manifeſtierte Willensact, der auch nur nach dem ſubjectivenWiſſen und llen des Camillus nd der Ludovica auf eine re
Ehe wiſchen ihnen eiden gerichtet war Dieſer Willensaet muſsaber vorliegen, Amt nur dem Begriffe nach von einer Sanatio In
radiee die ede ſein könnte

agen wir nun noch einige Worte über den theoretiſchwenig ſchwierigen, praktiſch aber umſo ſchwierigeren Fall, venn
weder die Ungiltigkeit der erſten Ehe des Amillu erwieſen, nochdieſe Ehe Ur den Tod der Caja gelöst iſtWenn In dieſer Unterſtellung außer dem Falle naher Ode
gefahr amtllu. oder Ludovica ihr Gewiſſen mn Ordnung bringenwollen: ſo iſt vor jeder Ausſöhnung mit der Kirche ein Darangebenalles ehelichen Lebens und In der Regel auch des äußeren Zuſammen

2lebens zu fordern agte, ezügli des äußeren Zuſammenlebensſei dies 5⁷⁵In der Regel“ ordern, Um die Möglichkeit einer Aus⸗
nahme anzudeuten. ſt nämlich das wahre Verhältnis des amtillu
zur Ludovica bekannt, dann erfordert on die Entfernung des öffent⸗lichen Aergerniſſes jene vollſtändige Scheidung; aher ſelbſt Im 0de Nichtbekanntſeins würde die pflichtſchuldige Vermeidung der be
ſtändigen nächſten Gefahr zur Sünde eine Scheidung In der
Regel erheiſchen. Doch önnen In etzterem Falle einerſeits Um⸗
ſtände vorliegen, vorgerückte C oder andere perſönlicheBeſchaffenheit welche die Gefahr der Sünde bedeutend vermindern,und andererſeits önnen äußere Verhältniſſe die vollſtändige Trennung

*  D  2
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ſo ſchwierig machen, daſs der Beichtvater dafürhielte, müſſe ſich
mit inem EX Oecasione Proxima remotam OCCasionem facere be⸗
gnügen. Dieſes abſolu Nothwendige müſste aber auch nicht bloß
verſprochen, ondern durchgeführt ſein, bevor einer Ausſöhnung
mit der Kirche und der Zulaſſung zu den Sacramenten die ede
ſein önnte Nöthigenfalls müſste zur Leiſtung des Nothwendigſten
der eine El auch gegen den Willen des anderen ſich anſchicken
Allein enn nicht elde guten Willens wären, wenn B Camillus
von Ausſöhnung mit ott und der Kirche nichts wiſſen vollte
dann bliebe für Ludovica ſchwerlich ein anderer Weg übrig, als
eigenmächtige und zwar heimliche Ucht, ſo der Sündengefahr
und der Etwa zwangsweiſen Heimführung zu entgehen. Wẽé

Are

3 eine
Trennung dem armen Weibe durchaus unmöglich, dann dürfte ſie
um keinen rei ſe nich den des Lebens, ſich bezüglich
ehelichen Lebens dem Manne irgendwie willfährig zeigen Nur na
erprobter Standhaftigkeit würde die paſtorelle Klugheit zur Spendung
der Sacramente ſich entſchließen.

Fall der Todesgefahr blieben die weſentlichen Forderungen
dieſelben; jedo müſste 16 nach Umſtänden der Wille, nach etwa
erfolgter Wiedergeneſung alles Erforderliche thun 3zu wollen, 0 der
thatſächlichen Ausführung genügen. Könnte nämlich die wirkliche
Trennung wegen des Nichtbekanntſeins der wahren Sachlage oder
wegen des böſen Willens des Mannes nicht ſofor ſtattfinden: dann
müſste Im erſten Falle wenigſtens Vorkehr getroffen werden, daſs
nicht der Mann durch fortgeſetzten Verkehr mit der Frau, zumal
UV Verkehr öhne Zeugen, derſelben Gefahr brächte; nöthigenfalls
müſsten Vorwände geſucht werden, Um jene efahr abzuſchneiden;
Im zweiten Fall bedürfte eS der Vorwände nicht, aber umſo ent⸗
ſchiedeneren Ernſtes, den ann thatſächli erne zu halten, und
zugleich der Zuziehung von Zeugen, um des bisher auch
der Frau gegebenen Aergerniſſes den erforderlichen Widerruf ent⸗
gegenzunehmen. In extremis, wenn der Zuſtand der Kranken ſo 9e
worden wäre, daſs ſie, threr Sinne nicht mehr hinlänglich mächtig,
eine genügende Erklärung nicht abgeben könnte, waäre nur mehr die
bedingungsweiſe Losſprechung nd 1e nach Umſtänden die heilige
Oelung zu ertheilen, olange noch irgendwie eine vielleicht erfolgte
Sinnesänderung und Reue über die Vergangenheit unterſtellt werden
könnte

Exaeten (Hollan rofeſſor Auguſt E  m ＋J

II Eine „geſalzene“ Goldmine.) 8 Südafrika wird
uns folgender Fall vorgelegt: Ein gewiſſer Salomon glaubt eine
reichhaltige Goldgrube ntdeckt zu haben Um ſie leichter und natürlich
auch „theurer“ verkaufen zu können, „ſalzt“ die rube, wie man


